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Stimmrechtsgruppen jedoch nur von 
24 auf 23 reduziert werden.

In der vorliegenden Studie wird je-
doch den Vorschlägen von Eurodad 
(2006), Truman (2006), Bird und 
Rowland (2006) sowie Ahearne und 
Eichengreen (2007) gefolgt; es wer-
den 2 EU-Stimmrechtsgruppen gebil-
det: eine Euroraum-Stimmrechtsgruppe 
(Euro Area Constituency – EAC), die 
aus den 16 Mitgliedern des Euroraums 
besteht, und eine Stimmrechtsgruppe 
der restlichen EU (Non-Euro Area 
Constituency – NonEAC), zu der jene 
11 EU-Staaten gehören, die den Euro 
noch nicht eingeführt haben. Abgese-
hen von den notwendigen Verände-
rungen infolge des Austritts von EU-
Mitgliedstaaten aus ihren derzeitigen 
Stimmrechtsgruppen wird versucht, 
die gegen wärtige Struktur der Stimm-
rechtsgruppen möglichst unverändert 
zu lassen.

Nach diesem Ansatz sind die fünf 
quotenstärksten Länder, die einen 
 eigenen Exekutivdirektor stellen, die 
USA, Japan, China, Saudi-Arabien und 
 Kanada, wobei die letzten drei Länder 
statt Deutschland, Frankreich und dem 
Vereinigten Königreich – die nun den 
beiden neuen EU-Stimmrechtsgruppen 
angehören – neu hinzugekommen sind.

Nach der gegenwärtigen Struktur 
des Exekutivdirektoriums haben drei 
Länder (China, Saudi-Arabien und 
 Russland) aufgrund ihrer Größe direkten 
Anspruch auf die Position eines Exe-

kutivdirektors. Nachdem China und 
Saudi-Arabien nun aber zu den fünf 
quotenstärksten Ländern gehören, 
rücken  hier auf Basis der Quotengröße 
Indien und Brasilien nach; Russland 
darf als drittes Land unverändert allein 
eine Stimmrechtsgruppe bilden. Darü-
ber hinaus wurde das Exekutivdirekto-
rium von 24 auf 20 Sitze verkleinert. 
Dieser Vorschlag ist schon oft als eine 
Möglichkeit für Effizienzsteigerungen 
im Abstimmungsprozess des IWF ins 
Treffen geführt worden. 

Die hier vorgeschlagene Direktori-
umsstruktur bedingt, dass einige Län-
der in eine andere Stimmrechtsgruppe 
wechseln, wobei es zweckmäßig er-
scheint, die Länder nach geografischen 
Gesichtspunkten umzugruppieren und 
für eine möglichst ausgeglichene Ver-
teilung der Stimmrechtsanteile zu sor-
gen. Aus technischen Gründen werden 
die Vorsitze in den Stimmrechtsgrup-
pen jeweils den quotenstärksten Län-
dern zugewiesen. Diese rein technische 
Annahme wurde nur getroffen, um die 
beabsichtigte Zusammenlegung der 
EU-Länder sinnvoll darstellen zu können, 
und ist daher nicht als Vorschlag für 
eine neue länderspezifische Struktur 
des Exekutivdirektoriums zu verstehen.20

Außerdem wird – wenn auch nur 
als Nebenaspekt – der aktuellen Dis-
kussion über die verstärkte Vertretung 
von Schwellen- und Entwicklungs-
ländern beim IWF Aufmerksamkeit ge-
schenkt.21 Beispielsweise sprachen sich 

20 Wie bereits erwähnt, liegt die Bildung von Stimmrechtsgruppen überwiegend in der Hand der IWF-Mitgliedstaaten.
21 Die Bemühungen von Schwellenländern um eine stärkere Mitsprache bei Entscheidungen des IWF werden durch 

eine von vielen Schwellenländern als weitgehend unzureichend empfundene Quotenverschiebung zusätzlich ange-
heizt. Im Frühjahr 2008 änderte der IWF die Quotenformel und verabschiedete einen neuen Quotenformelansatz. 
Die neue Quotenformel zog eine Verschiebung der berechneten Quoten von 1,8 % von den Industrieländern zu den 
Schwellen- und Entwicklungsländern nach sich. Damit blieb man weit unter den Erwartungen vieler Schwellen-
länder, die gerne eine Verschiebung von etwa 4 % gesehen hätten. Insgesamt wurden die Quoten um 11,5 % 
 erhöht und 54 Länder erhielten eine Ad-hoc-Erhöhung ihrer Quotenanteile. Die Ad-hoc-Quotenerhöhung für 
diese Länder bedeutete eine Verschiebung von 1,1 % der Quotenanteile und von 2,7 % der Stimmrechtsanteile von 
den Industrie- zu den Schwellen- und Entwicklungsländern.
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die G-20-Staaten (2009)22 erst kürzlich 
dafür aus, dass „ …Schwellen- und Ent-
wicklungsländer, darunter auch die ärm s-
ten, eine lautere Stimme und stärkere 
 Vertretung erhalten sollen und die nächste 
Überarbeitung der IWF-Quoten bis Jänner 
 Vertretung erhalten sollen und die nächste 
Überarbeitung der IWF-Quoten bis Jänner 
 Vertretung erhalten sollen und die nächste 

2011 abgeschlossen sein soll …“. Dem-
entsprechend orteten die BRIC-Länder 
(Brasilien, Russland, Indien und China) 
in ihrer zusätzlich zum erwähnten 
 G-20-Dokument verfassten, offiziellen 
Erklärung

… dringenden Handlungsbedarf in Bezug 
auf Stimme und Vertretung beim IWF, um 
sicherzustellen, dass dem tatsächlichen 
wirtschaftlichen Gewicht der Länder besser 
Rechnung getragen wird. Bis spätestens 

Jänner 2011 sollte die Quotenregelung des 
IWF gründlich überarbeitet worden sein. 
Dies ist notwendig, damit die Mitglieder 
den IWF bei seinen Bemühungen gleich-
wertiger und stärker in der Erfüllung seines 
Mandats unterstützen können. Eine Neuaus-
richtung der Vertretung im Exekutivdirekto-
rium und im DVIFC würde zu einer gerech-
teren Vertretung der Mitglieder führen …23

Zur Illustration zeigt Tabelle 2 die der-
zeitige und die vorgeschlagene Zusam-
mensetzung des Exekutivdirektoriums, 
wobei die Sitze der Stimmrechtsgrup-
pen im Exekutivdirektorium in 
Industrieländer, Schwellenländer und Industrieländer, Schwellenländer und Industrieländer, Schwellenländer Ent-
wicklungsländer umgruppiert wurden. wicklungsländer umgruppiert wurden. wicklungsländer
Es werden Zahlen (absolut und als 
 Prozentanteile) der gegenwärtigen An-

Tabelle 2

Zusammensetzung des IWF-Exekutivdirektoriums: Status quo und Vorschlag

Sitze im Exekutivdirektorium Berechnete Quoten1 Stimmen

Anzahl  in % absolut  in % absolut  in %

Status quo

Industrieländer 12 50,0 160.190,0 67,4 1.655.150,0 65,8
Schwellenländer 8 33,3 56.513,2 23,8 601.132,0 23,9
Entwicklungsländer 4 16,7 21.125,1 8,9 258.501,0 10,3
Insgesamt 24 100,0 237.828,3 100,0 2.514.783,0 100,0

Memorandum:
USA 1 4,2 42.122,4 17,7 421.974,0 16,8
Euroraum 6 25,0 55.125,5 23,2 563.255,0 22,4
EU ohne Euroraum 2 8,3 20.844,7 8,8 216.697,0 8,6

Vorschlag

Industrieländer 8 40,0 162.961,6 68,5 1.587.929,0 63,1
Schwellenländer 10 50,0 66.614,7 28,0 793.387,0 31,5
Entwicklungsländer 2 10,0 8.252,0 3,5 133.468,0 5,3
Insgesamt 20 100,0 237.828,3 100,0 2.514.784,0 100,0

Memorandum:
USA 1 5,0 42.122,4 17,7 421.974,0 16,8
Euroraum 1 5,0 55.125,5 23,2 421.974,0 16,8
EU ohne Euroraum 1 5,0 20.844,7 8,8 224.546,0 8,9

Quelle: Eigene Berechnungen.

Anmerkung: Rundungen können Rechendifferenzen ergeben.
1 Berechnet nach der neuen Quotenformel, beschlossen im April 2008, derzeit im Ratif izierungsprozess.

22 G-20-Communiqué des Treffens der Finanzminister und Nationalbankgouverneure, Vereinigtes Königreich, 
14. März 2009.

23 Siehe G-20-Information Centre, Erklärung der Finanzminister Brasiliens, Chinas, Russlands und Indiens, 
14. März 2009. Es ist offensichtlich, dass sich die Schwellenländer um mehr Einfluss in der G-20-Gruppe und 
im IWF bemühen. Tatsache ist jedoch, dass die wichtigsten Entscheidungen im IWF immer noch von den G-7-
Staaten vorbereitet werden.
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zahl von Sitzen sowie (auf Basis der 
neuen Quotenformel) berechnete Quo-
ten und Stimmrechtsanteile dargestellt. 
Bemerkenswert ist, dass die vorgeschla-
gene Zusammensetzung zu geringerem 
(nominellen) Einfluss der Industrie-
länder und zu einer kräftigen Erhöhung 
(31 %) der Stimmrechtsanteile der 
Schwellenländer führt, die in der Folge 
die Hälfte der Sitze im Exekutivdirek-
torium innehaben würden. 

4 Empirische Ergebnisse

4.1  Stimmrechtsverteilung inner-
halb der Stimmrechtsgruppen

Wie eingangs erwähnt, haben die IWF-
Mitglieder in der Vergangenheit aus 
verschiedenen Gründen immer wieder 
die Stimmrechtsgruppen gewechselt, 
sei es wegen der Postenverteilung oder 
um mehr Einfluss in der Stimmrechts-
gruppe zu erlangen. Gleichermaßen 
führt die Bildung von zwei EU-Stimm-
rechtsgruppen für alle 27 EU-Mitglied-
staaten zu signifikanten Veränderungen 
innerhalb der Gruppen, vor allem für 
jene EU-Mitgliedstaaten, die gerade 
 einen Vorsitz bzw. stellvertretenden 
Vorsitz im Exekutivdirektorium24 inne-
haben oder ihre Stimmrechtsgruppen 
im Hinblick auf den relativen Stimm-
rechtsanteil beherrschen. 

Tabelle 3 zeigt den hypothetischen 
relativen Stimmrechtsanteil aller 27 
EU-Mitgliedstaaten in der derzeitigen
und der  vorgeschlagenen Stimmrechts-
gruppenstruktur mit ihren zwei EU-
Stimmrechtsgruppen, der Euroraum-
Stimmrechtsgruppe (EU-EAC) und der 
Nicht-Euroraum-Stimmrechtsgruppe 
EU-NonEAC). 

Die Stimmrechtsanteile in der je-
weiligen derzeitigen Stimmrechtsgruppe 
beruhen auf den relativen IWF-Stimm-
rechtsanteilen. Die für die jeweils vorge-

schlagene Stimmrechtsgruppe ange-
nommenen relativen Stimmrechtsan-
teile basieren entweder auf den 
IWF-Stimmrechtsanteilen oder auf den 
Stimmrechtsanteilen im Europäischen Rat 
gemäß dem Vertrag von Nizza. Im Ver-
gleich zum Benchmark-Szenario (derzei-
tige Stimmrechtsgruppenstruktur, Ent-
schei dungsregel innerhalb der Stimm-
rechtsgruppe: IWF-Stimmrechtsanteile) 
weisen alle EU-Mitgliedstaaten in den 
vorgeschlagenen zwei EU-Stimmrechts-
gruppen einen signifikant niedrigeren 
relativen Stimmrechtsanteil auf. Am 
deutlichsten verlieren Deutschland, 
Frankreich, Italien, die Niederlande, 
Belgien, Spanien, das Vereinigte König-
reich, Schweden und Dänemark an 
 relativen Stimmrechtsanteilen. Diese 
durchwegs großen EU-Mitgliedstaaten 
verlieren einen noch größeren relativen 
Stimmrechtsanteil, wenn die Entschei-
dungsregel innerhalb der Stimmrechts-
gruppe auf den Stimmrechtsanteilen im 
Europäischen Rat und nicht im IWF
 basiert.

In der Analyse der Stimmmachtver-
hältnisse wird unter Anwendung des 
SSI zwischen Mehrheitserfordernissen 
von 50 %, 70 % und 85 % differenziert. 
Als Benchmark-Szenario wird die ein-
zelne derzeitige Stimmrechtsgruppen-
struktur unter der Annahme, dass die 
Entscheidungsfindung innerhalb der 
Gruppe auf den IWF-Stimmrechtsantei-
len beruht, gewählt. Die meisten der 
27 EU-Mitgliedstaaten verlieren in den 
zwei vorgeschlagenen Stimmrechts-
gruppen an relativer Stimmmacht. Die 
einzigen EU-Mitgliedstaaten, die an 
Stimmmacht gewinnen, sind Irland, 
Griechenland und Portugal in der 
 EU-EAC bei Mehrheitserfordernissen 
von 50 % und 70 %, sowie Polen bei 
50 % und Estland, Lettland und  Litauen 

24 Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Griechenland, Niederlande, Belgien, Österreich, 
Schweden, Spanien und Irland.



Die EU-Mitgliedstaaten im IWF – 
Eine Analyse der  Stimmmachtverhältnisse

GELDPOLITIK & WIRTSCHAFT Q3/09  123

(alle bei 85 %) in der EU-NonEAC. 
 Diese Mitgliedstaaten haben in ihren 
der zeitigen Stimmrechtsgruppen bei 
den  jeweiligen Mehrheitserfordernissen 
nahezu keine Stimmmacht. Erwäh-
nenswert ist auch, dass beim Vergleich 
der Entscheidungsregel (Stimmrechts-
anteile im IWF versus Stimm rechtsanteile 
im Europäischen Rat) in der vorgeschla-

genen Stimmrechtsgruppenstruktur die 
größeren EU-Mitgliedstaaten mehr an 
relativer Stimmmacht verlieren als die 
kleineren EU-Mitgliedstaaten, wenn 
die Stimmrechtsanteile im Europäischen 
Rat verwendet werden. Dies liegt 
hauptsächlich an der zuvor beschrie-
benen Differenz an Stimmrechtsanteilen. 

Tabelle 3

Stimmmacht in den IWF-Stimmrechtsgruppen nach Shapley-Shubik

in %

Stimmrechtsgruppen (Status quo) – 
Entscheidungsregel basierend auf den 
IWF-Stimmrechtsanteilen

Stimmrechtsgruppen (Vorschlag) – 
Ent scheidungsregel basierend auf den             
IWF-Stimmrechtsanteilen

Stimmrechtsgruppen (Vor-
schlag) – Entscheidungsregel 
basierend auf den 
Stimmrechtsanteilen im EU-Rat

Relativer 
Stimm-
rechts-
anteil

Stimmmacht Relativer 
Stimm-
rechts-
anteil

Stimmmacht Relativer 
Stimmrechts-
anteil

Stimmmacht

Mehrheitserfordernis Mehrheitserfordernis Mehrheits-
erfordernis1

50 70 85 50 70 85 73,9

Euroraum
Deutschland 100,00 100,000 100,000 100,000 25,99 29,957 28,914 24,594 13,88 14,94
Frankreich 100,00 100,000 100,000 100,000 19,20 19,032 19,641 24,594 13,88 14,94
Italien 74,13 100,000 100,000 64,286 14,13 14,073 12,700 16,426 13,88 14,94
Niederlande 45,96 69,788 54,873 30,930 9,30 8,441 8,803 7,859 6,22 5,91
Belgien 36,28 48,730 47,421 26,825 8,31 7,569 7,850 6,939 5,74 5,24
Spanien 34,92 33,333 44,881 33,333 7,28 6,692 6,937 6,209 12,92 14,12
Österreich 16,97 13,016 15,278 26,825 3,89 3,554 3,821 3,272 4,78 4,29
Finnland 15,62 4,048 15,119 25,000 2,38 2,110 2,280 1,881 3,35 2,92
Irland 14,67 0,000 0,000 41,667 1,96 2,110 2,259 1,875 3,35 2,92
Griechenland 10,96 0,000 0,000 17,619 2,37 1,845 2,057 1,751 5,74 5,24
Portugal 10,29 0,000 0,000 14,286 2,09 1,748 1,963 1,681 5,74 5,24
Slowakei 3,90 3,095 2,937 4,008 0,89 0,803 0,781 1,046 3,35 2,92
Luxemburg 3,83 3,095 2,937 4,008 0,62 0,803 0,751 1,027 1,91 1,74
Slowenien 2,71 3,095 2,937 0,833 0,41 0,564 0,545 0,447 1,91 1,74
Zypern 2,05 1,507 1,548 2,474 0,31 0,380 0,391 0,227 1,91 1,74
Malta 1,65 0,000 0,000 0,952 0,88 0,324 0,310 0,173 1,44 1,19

EU ohne Euroraum
Vereinigtes Königreich 100,00 100,000 100,000 100,000 49,90 81,818 58,658 32,709 21,32 24,40
Schweden 28,82 37,381 34,167 25,000 11,40 1,818 10,364 17,312 7,35 7,30
Dänemark 22,94 25,000 18,214 25,000 9,07 1,818 7,745 11,955 5,15 4,52
Polen 25,46 0,000 30,357 39,643 8,14 1,818 6,476 10,090 19,85 21,90
Ungarn 8,63 6,270 6,349 8,373 5,14 1,818 4,015 6,678 8,82 8,33
Rumänien 9,70 4,538 8,269 11,789 5,10 1,818 4,015 6,678 10,29 9,44
Tschechische Republik 8,35 6,270 6,349 7,183 4,97 1,818 3,936 6,558 8,82 8,33
Bulgarien 6,28 4,538 5,116 7,896 3,30 1,818 2,349 3,582 7,35 7,30
Litauen 3,02 2,143 4,643 0,000 1,19 1,818 0,999 1,836 5,15 4,52
Lettland 2,53 2,143 3,214 0,000 1,00 1,818 0,841 1,717 2,94 1,98
Estland 1,97 2,143 3,214 0,000 0,78 1,818 0,603 0,884 2,94 1,98

Quelle: Eigene Berechnungen.
1 Entspricht 154 von 209 Stimmen im Fall der Euroraum-Länder bzw. 101 von 136 Stimmen im Fall der Nicht-Euroraum-Länder.
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Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass es aus Sicht der einzelnen 
 EU-Mitgliedstaaten (Posten in der 
Stimmrechtsgruppe, relative Stimm-
rechtsanteile und Stimmmacht) unter 
dem Blickwinkel rein nationaler Interes-
sen keine Anreize gibt, die EU- Vertretung 
beim IWF zusammenzu legen. Diese 
vorläufige Schlussfolgerung schließt 
 jedoch nicht aus, dass die EU-Mitglied-
staaten nach einer Zusammenlegung 
ihrer Vertretung im Exekutivdirekto-
rium und im Gouverneursrat insgesamt 
an Stimmmacht gewin nen und daher 
aus (der umso wichti geren) EU-Pers-
pektive profitieren würden.

4.2  Stimmmachtverteilung im 
Exekutivdirektorium

In diesem Abschnitt wird die Stimm-
machtverteilung der 24 Stimmrechts-
gruppen im Exekutivdirektorium in 
der derzeitigen Zusammensetzung (Ta-
belle 4) und in der vorgeschlagenen Zu-
sammensetzung mit 20 Stimmrechts-
gruppen (Tabelle 5) analysiert. Es wird 
zwischen Mehrheitserfordernissen von 
50 %, 70 % und 85 % unterschieden. 
Berechnet werden der PBI und der SSI. 
Tabelle 6 vergleicht den relativen Ge-
winn/Verlust der 27 EU-Mitglied-
staaten an Stimmmacht, wenn die 
Stimmrechtsgruppenstruktur im Exe-
kutivdirektorium auf die vorgeschlagene
Zusammensetzung geändert wird. 

Tabelle 4 zeigt die Stimmmacht 
 aller 24 Stimmrechtsgruppen nach der 
derzeitigen Stimmrechtsgruppenstruk-
tur; die Stimmrechtsanteile basieren 
auf der neuen Quotenformel. Bezug-
nehmend auf die häufig erwähnte 
 Vormachtstellung der USA bestätigen 
die Ergebnisse dieser Arbeit die Aussa-
gen in der Literatur (Bini Smaghi, 
2006b, und Leech, 2002a), wonach 

bei einem Mehrheitserfordernis von 
50 % die Stimmmacht der USA höher 
ist als ihr (nomineller) Stimmrechts-
anteil. Die übrigen 23 Stimmrechts-
gruppen hingegen verfügen über 
 weniger Stimmmacht, als ihren nomi-
nellen Stimmrechtsanteilen entspre-
chen würde. Dieses Ergebnis gilt für 
beide Indizes.25

Bei Mehrheitserfordernissen von 
70 % und 85 % hängen die Ergebnisse 
vom verwendeten Index ab. Bei Ver-
wendung des PBI verlieren die USA, 
und die anderen Stimmrechtsgruppen 
gewinnen an Stimmmacht, während 
nach dem SSI die USA im Vergleich zu 
ihrem nominellen Stimmrechtsanteil 
an Stimmmacht gewinnen und die an-
deren Stimmrechtsgruppen verlieren.26

Interessanterweise wird der Unter-
schied in der Stimmmacht mit höherem 
Mehrheitserfordernis immer deut-
licher. Dieses Ergebnis lässt neue 
Schlüsse zu: Bini Smaghi (2006b) und 
Leech (2002a) lassen in ihrer Analyse 
den SSI unberücksichtigt und ziehen 
ihre Schlussfolgerung allein aus Be-
rechnungen mit dem PBI. Leech 
(2002a) folgert etwa, dass bei dem 
85-Prozent-Mehrheitserfordernis die 
Stimmmacht weitgehend ausgeglichen 
ist, was – wie bereits erwähnt – den 
Berechnungen auf Basis des SSI wider-
spricht.

Tabelle 5 zeigt die Stimmmacht-
verhältnisse der vorgeschlagenen Stimm-
rechtsgruppenstruktur (zwei EU-Stimm-
rechtsgruppen, geringere Anzahl an 
Stimmrechtsgruppen insgesamt). Wie 
bereits erwähnt, scheint ein gemein-
samer Stimmrechtsanteil der EU-Mit-
gliedstaaten, der höher ist als jener 
der US-amerikanischen Stimmrechts-
gruppe (USC), politisch nicht durch-
setzbar zu sein. Deshalb wird die Diffe-

25 Die einzige Ausnahme bildet Japan, das nach dem SSI gering fügig an Stimmmacht gewinnt.
26 Mit Ausnahme von Japan bei einem Mehrheitserfordernis von 85 %.
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renz (in absoluten Zahlen) zwischen 
den Stimmen der EU-EAC und der 
USC gleichmäßig auf die verbleibenden 
Stimmrechtsgruppen verteilt. Damit 
haben die EU-EAC und die USC 
mit 16,78 % der Gesamtstimmen den 
gleichen Stimmrechtsanteil am IWF. 
Von dieser Neuverteilung profitieren 
Stimmrechtsgruppen mit einem 
kleineren Stimmrechtsanteil stärker als 
jene mit einem größeren.

Bei einem Mehrheitserfordernis 
von 50 % gewinnen die beiden größten 
Stimmrechtsgruppen, die EU-EAC 
und die USC, relativ zu ihren (nomi-

nellen) Stimmrechtsanteilen auf Kosten 
aller anderen Stimmrechtsgruppen an 
Stimmmacht. Dieses Ergebnis trifft so-
wohl unter dem PBI als auch dem SSI 
zu.27 Dieses Resultat entspricht den Er-
gebnissen in Tabelle 4, wonach die USA 
nach der derzeitigen Zusammensetzung 
des Exekutivdirektoriums an Stimm-
macht gewinnen. 

Werden die Berechnungen nach 
dem PBI durchgeführt, verlieren bei 
Mehrheitserfordernissen von 70 % und 
85 % die EU-EAC und die USC, und 
alle anderen Stimmrechtsgruppen ge-
winnen an Stimmmacht. Zu diesen Er-

Tabelle 4

Stimmrechtsanteile und Stimmmacht im IWF-Exekutivdirektorium (Status quo)

Stimmrechtsgruppe/
Vorsitz

Anzahl 
der 
Mitglied-
staaten

Stimm-
rechts-
anteil in %1

Stimmmacht in %

Mehrheitserfordernis

50 70 85

Penrose-
Banzhaf

Shapley-
Shubik

Penrose-
Banzhaf

Shapley-
Shubik

Penrose-
Banzhaf

Shapley-
Shubik

USA 1 16,78 20,93 18,55 11,02 19,24 6,33 19,51
Japan 1 6,24 5,95 6,25 6,55 6,22 5,76 6,27
Deutschland 1 5,82 5,54 5,80 6,14 5,77 5,60 5,81
Frankreich 1 4,30 4,09 4,21 4,60 4,20 4,76 4,17
Vereinigtes Königreich 1 4,30 4,09 4,21 4,60 4,20 4,76 4,17
Belgien 10 5,13 4,88 5,08 5,45 5,04 5,28 5,08
Niederlande 13 4,53 4,30 4,44 4,83 4,42 4,94 4,47
Spanien 8 4,67 4,44 4,59 4,98 4,58 5,01 4,57
Italien 7 4,27 4,06 4,18 4,56 4,17 4,74 4,14
China 1 3,82 3,63 3,72 4,10 3,70 4,39 3,67
Kanada 12 3,61 3,43 3,52 3,87 3,49 4,21 3,45
Indonesien 13 3,94 3,75 3,85 4,23 3,83 4,49 3,79
Korea 13 3,47 3,29 3,37 3,73 3,35 4,08 3,32
Schweden 8 3,41 3,23 3,30 3,66 3,29 4,03 3,28
Ägypten 13 3,23 3,07 3,13 3,47 3,11 3,86 3,08
Saudi-Arabien 1 2,81 2,67 2,71 3,02 2,69 3,44 2,66
Sierra Leone 20 3,12 2,96 3,02 3,36 3,01 3,76 2,98
Schweiz 8 2,75 2,61 2,65 2,97 2,64 3,37 2,59
Russland 1 2,39 2,27 2,30 2,58 2,28 2,99 2,25
Iran 7 2,27 2,15 2,17 2,45 2,16 2,86 2,15
Brasilien 9 2,81 2,67 2,71 3,03 2,70 3,44 2,67
Indien 4 2,81 2,67 2,71 3,03 2,70 3,44 2,67
Argentinien 6 1,84 1,75 1,75 2,00 1,74 2,36 1,74
Ruanda 23 1,66 1,57 1,57 1,79 1,57 2,11 1,53

Quelle: Eigene Berechnungen.
1 Berechnet nach der neuen Quotenformel, beschlossen im April 2008, derzeit im Ratif izierungsprozess.

27 Die einzige Ausnahme bildet die EU-NonEAC, die nach dem PBI leicht dazugewinnt.
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gebnissen kommt auch Bini Smaghi 
(2006b). Bei Anwendung des SSI zeigt 
sich jedoch ein ganz anderes Bild, das 
die SSI-Ergebnisse bei einem Mehr-
heitserfordernis von 50 % reflektiert. 
Die USC und EAC gewinnen zwar 
 immer noch, doch alle anderen Stimm-
rechtsgruppen verlieren an Stimm-
macht.28 Wie bereits bei den Ergebnis-
sen für die derzeitige Stimmrechts-
gruppe ersichtlich, wird die Differenz 
zwischen den PBI- und SSI-Werten mit 
höherem Mehrheitserfordernis immer 
größer. Bei Anwendung des SSI gewin-
nen die EU-EAC und die USC ver-
glichen mit ihrem Stimmrechtsanteil 
bei einem 85-Prozent-Mehrheitserfor-

dernis noch mehr an Stimmmacht als 
beim 50-Prozent-Szenario. 

Interessant ist auch ein Vergleich 
der Stimmmacht jener Länder, die 
derzeit allein eine Stimmrechtsgruppe 
bilden (Single Chair) und ihren Status 
 unter der vorgeschlagenen Zusammen-
setzung des Exekutivdirektoriums be-
halten (USA, Japan, China, Saudi- 
Arabien und Russland). Dabei muss je-
doch der PBI durch den PI ersetzt 
werden, mit dem die absolute Stimm-
macht gemessen wird. Der PBI kann 
nur für den Vergleich der Stimmmacht 
mehrerer Wähler bei gleicher Abstim-
mungsregel verwendet werden (auf-
grund der Normalisierung, die vom 

28 Die einzige Ausnahme bildet hier die EU-NonEAC, die bei einem 85-Prozent-Erfordernis nach dem PBI an 
Stimmmacht verliert und nach dem SSI gewinnt. 

Tabelle 5

Stimmrechtsanteile und Stimmmacht im IWF-Exekutivdirektorium (Vorschlag)

Stimmrechtsgruppe/
Vorsitz

Anzahl 
der 
Mitglied-
staaten

Stimm-
rechts-
anteil in %1

Stimmmacht in %

Mehrheitserfordernis

50 70 85

Penrose-
Banzhaf

Shapley-
Shubik

Penrose-
Banzhaf

Shapley-
Shubik

Penrose-
Banzhaf

Shapley-
Shubik

USA 1 16,78 17,55 18,36 15,34 18,27 8,31 20,76
Japan 1 6,56 6,43 6,36 6,83 6,37 7,34 6,14
China 1 4,13 3,98 3,91 4,26 3,99 5,38 3,47
Saudi-Arabien 1 3,12 3,02 2,93 3,23 2,93 4,22 2,64
Kanada 1 2,87 2,79 2,70 2,98 2,71 3,89 2,44
Indien 1 2,66 2,58 2,49 2,77 2,49 3,60 2,25
Russland 1 2,71 2,63 2,54 2,82 2,53 3,68 2,30
Brasilien 1 2,03 2,01 1,94 2,17 1,95 2,66 1,63
Euroraum 16 16,78 17,55 18,36 15,34 18,27 8,31 20,76
EU ohne Euroraum 11 8,93 9,17 8,89 9,63 8,76 8,05 9,31
Norwegen 16 3,88 3,75 3,67 4,01 3,71 5,15 3,31
Mexiko 7 3,35 3,23 3,14 3,48 3,19 4,49 2,82
Kolumbien 20 2,23 2,18 2,10 2,35 2,09 2,96 1,81
Indonesien 13 4,26 4,09 4,03 4,38 4,10 5,52 3,57
Australien 14 3,81 3,68 3,60 3,94 3,65 5,06 3,23
Kuwait 13 3,54 3,42 3,33 3,66 3,35 4,75 3,04
Südafrika 20 3,43 3,31 3,23 3,56 3,26 4,61 2,94
Schweiz 10 3,53 3,41 3,32 3,65 3,34 4,72 3,02
Argentinien 7 2,33 2,27 2,19 2,44 2,17 3,14 1,93
Algerien 27 3,08 2,98 2,90 3,19 2,88 4,18 2,62

Quelle: Eigene Berechnungen.
1 Berechnet nach der neuen Quotenformel, beschlossen im April 2008, derzeit im Ratif izierungsprozess.
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Abstimmungsspiel abhängt). Der SSI ist 
auch hier anwendbar; er kann für Ver-
gleiche der Stimmmacht unabhängig 
von der Abstimmungsregel verwendet 
werden, da er die Wahrscheinlichkeit 
von Macht ausdrückt und deshalb be-
reits die absolute Stimmmacht misst. 
Die (in den Tabellen nicht enthaltenen) 
Berechnungen des PI zeigen, dass unge-
achtet der Mehrheitserfordernisse alle 
fünf Single-Chair-Stimmrechtsgruppen 
(USA, Japan, China, Saudi-Arabien 
und Russland) an Stimmmacht gewin-
nen.29 Wird zum Vergleich der SSI ver-
wendet, zeigt sich ein gemischtes Bild.

Angesichts der teilweise unter-
schiedlichen Ergebnisse nach dem PBI 
(PI) und dem SSI stellt sich die Frage, 
welcher Index nun für die Messung der 
Stimmmacht verwendet werden soll. 
Felsenthal und Machover (1998) stellen 
fest, dass sich der SSI und der (normali-
sierte) PBI grundsätzlich sehr unter-
schiedlich verhalten, obwohl ihre 
Werte in vielen Fällen recht ähnlich 
sind. Mit Ausnahme von Leech (2002b) 
wird die Frage, ob der PBI oder der SSI 
geeigneter ist, in der empirischen Lite-
ratur nicht explizit behandelt; daher 
gibt es diesbezüglich auch kaum An-
haltspunkte. Studien, in denen beide 
Indizes berechnet werden, geben die 
Ergebnisse wieder, ohne explizit auf 
die Unterschiede einzugehen. Leech 
(2002a) sowie Leech und Leech (2005) 
bauen ihre Analysen auf dem PBI auf 
und rechtfertigen ihre Präferenz mit 
Coleman (1971) und empirischen Er-
gebnissen von Leech (2002b). Paterson 
(2006) bringt jedoch, wie bereits er-
wähnt, überzeugende Argumente für 
die Verwendung des SSI vor.

In den Grafiken 1, 2 und 3 werden 
die Unterschiede zwischen den beiden 
Indizes dargestellt. Aus Grafik 1 geht 
hervor, dass der PBI der beiden gleich 

großen Stimmrechtsgruppen (EU-EAC 
und USC) bis zu einer Mehrheitsregel 
von 60 % konstant bleibt. Dann beginnt 
der PBI zu fallen und nähert sich 
 allmählich dem Wert 5, dem Wert für 
die Einstimmigkeitsregel (1/n), bei 
dem alle Stimmrechtsgruppen gleiche 
Stimmmacht haben. Interessanterweise 
liegt bei einem Mehrheitserfordernis 
von 85 % die Stimmmacht der EU-EAC 
und der USC nur knapp über 8 %. Auf 
der Grundlage dieser PBI-basierten 
 Ergebnisse errechnet Leech (2002a, 
S. 394), dass zwecks Gleichsetzung 
der Stimmmacht mit dem (früheren 
US-amerikanischen) Stimmrechtsanteil 
von 17,55 % die Stimmrechtsanteile 
der USC und der EU-EAC auf 67,45 % 
angehoben und die Anteile aller 
 anderen Stimmrechtsgruppen deutlich 
reduziert werden müssten. 

Der SSI zeigt ein anderes Bild 
 (Grafik 2): Hier bleibt die Stimmmacht 
der EU-EAC und der USC bis zu einer 
Mehrheitsregel von 84 % konstant 
bei etwa 18 %, steigt dann auf 22 % 
und fällt daraufhin drastisch auf 5 % 
(Einstimmigkeit). Anders ausgedrückt 
haben beide Stimmrechtsgruppen eine 
ziemlich konstante Stimmmacht bei 
Mehrheitsregeln zwischen 50 % und 
85 % und liegen damit marginal über 
ihren Stimmrechtsanteilen. Die jewei-
lige Stimmmacht der übrigen 18 
Stimmrechtsgruppen verhält sich ge-
genläufig zu jener der EU-EAC und der 
USC. 

Die unterschiedliche Dynamik des 
PBI und des SSI bei der EU-EAC (bei 
Stimmrechtsanteilsparität mit USC) ist 
in Grafik 3 explizit dargestellt. Berech-
net man den SSI, bleibt die Stimm-
macht zwischen Mehrheitserfordernis-
sen von 50 % und 85 % ziemlich 
 konstant, während unter Verwendung 
des PBI die Stimmmacht schon bei eher 

29 Die USA, Japan und China bilden bei einem 50-Prozent-Erfordernis eine Ausnahme.
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Quelle: Eigene Berechnungen.Quelle: Eigene Berechnungen.Quelle:
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niedrigen Mehrheitserfordernissen zu-
nimmt. Mit anderen Worten: Bei 
Mehrheitserfordernissen über 67 % 
(einschließlich der qualifizierten Mehr-
heiten im IWF von 70 % und 85 %) 
 haben unter dem PBI die beiden großen 
Stimmrechtsgruppen weniger und die 
anderen Stimmrechtsgruppen mehr 
Stimmmacht als Stimmrechtsanteile. 
Im Gegensatz dazu haben unter dem 
SSI die beiden großen Stimmrechts-
gruppen immer noch mehr Stimm-
macht als Stimmrechtsanteile, die an-
deren Stimmrechtsgruppen weniger. 

Angesichts der plausibleren empi-
rischen Ergebnisse und unter Berück-
sichtigung theoretischer Überlegungen 
rischen Ergebnisse und unter Berück-
sichtigung theoretischer Überlegungen 
rischen Ergebnisse und unter Berück-

(Paterson, 2006) wird in dieser Studie 
dem SSI und daher auch den auf dem 
SSI beruhenden Ergebnissen zu den 
Stimmmachtverhältnissen der Vorzug 
gegeben. 

Im nächsten Schritt (Tabelle 6) 
wird analysiert, wie sich bei Änderung 
der Stimmrechtsgruppenstruktur im 

Exekutivdirektorium im Sinn der vor-
geschlagenen Zusammensetzung die 
Stimmmacht (nur SSI) für EU-Mit-
gliedstaaten im Exekutivdirektorium 
bei unterschiedlichen Mehrheitserfor-
dernissen verändert. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Entscheidungs-
findung innerhalb der EU-EAC und der 
EU-NonEAC auf den Stimmrechtsan-
teilen im IWF basiert. Bei Mehrheits-
erfordernissen von 50 % und 70 % ver-
lieren in der EU-EAC die größeren 
EU-Mitgliedstaaten an Stimmmacht 
und die kleineren gewinnen. In der 
EU-NonEAC ist das Ergebnis gemischt 
und weniger eindeutig. Bei einem 
Mehrheitserfordernis von 80 % ändert 
sich das Bild; in der EU-EAC gewinnen 
die größeren EU-Mitgliedstaaten und 
die kleineren verlieren an Stimmmacht. 
In der EU-NonEAC gewinnen die 
 EU-Mitgliedstaaten überwiegend an 
Stimmmacht.

Zusammenfassend lässt sich zur 
Analyse der Stimmmachtverhältnisse 

Quelle: Eigene Berechnungen.Quelle: Eigene Berechnungen.Quelle:
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im Exekutivdirektorium festhalten, 
dass bei der vorgeschlagenen Zusammen-
setzung des Exekutivdirektoriums so-
wohl die EU-EAC als auch die USC bei 
allen drei Mehrheitserfordernissen den 
gleichen Stimmrechtsanteil (16,78 %) 
und eine konstant größere Stimmmacht 
als Stimmrechtsanteile haben. Die EU-
NonEAC ist die drittgrößte Stimm-
rechtsgruppe mit einem Stimmrechts-
anteil von 8,93 %; ihre Stimmmacht 
liegt bei Mehrheitserfordernissen von 
50 % und 70 % geringfügig unter dem 

Stimmrechtsanteil und bei 85 % darü-
ber. Alle anderen Stimmrechtsgruppen 
haben in der vorgeschlagenen Zusam-
mensetzung weniger Stimmmacht als 
Stimmrechtsanteile. Dies entspricht je-
doch allgemein der derzeitigen Zusam-
mensetzung des Exekutivdirektoriums, 
in dem nur die USA mehr Stimmmacht 
als Stimmrechtsanteile haben. Deshalb 
wäre es aus EU-Sicht im Interesse der 
EU-Mitgliedstaaten, ihre Vertretung 
im Exekutivdirektorium zu bündeln, 
da schon allein die EU-EAC in der 

Tabelle 6

Stimmmacht im IWF-Exekutivdirektorium nach Shapley-Shubik
Entscheidungsregel innerhalb der Stimmrechtsgruppe basierend auf IWF-Stimmrechtsanteilen

Stimmmacht (Status quo) Stimmmacht (Vorschlag)1 Relativer Machtgewinn bzw. -verlust

Mehrheitserfordernis Mehrheitserfordernis Mehrheitserfordernis

50 70 85 50 70 85 50 70 85

in %

Euroraum
Deutschland 5,802 5,769 5,806 5,501 5,282 5,106 –5,2 –8,4 –12,0
Frankreich 4,213 4,201 4,174 3,495 3,588 5,106 –17,0 –14,6 22,3
Italien 4,180 4,166 2,661 2,584 2,320 3,410 –38,2 –44,3 28,2
Niederlande 3,101 2,425 1,382 1,550 1,608 1,632 –50,0 –33,7 18,0
Belgien 2,473 2,389 1,362 1,390 1,434 1,441 –43,8 –40,0 5,8
Spanien 1,530 2,054 1,523 1,229 1,267 1,289 –19,7 –38,3 –15,4
Österreich 0,661 0,770 1,362 0,653 0,698 0,679 –1,2 –9,3 –50,1
Finnland 0,134 0,497 0,819 0,387 0,416 0,390 189,6 –16,2 –52,3
Irland 0,000 0,000 1,436 0,387 0,413 0,389 + ∞ + ∞ –77,4
Griechenland 0,000 0,000 0,729 0,339 0,376 0,364 + ∞ + ∞ –50,2
Portugal 0,000 0,000 0,591 0,321 0,359 0,349 + ∞ + ∞ –41,0
Slowakei 0,157 0,148 0,203 0,147 0,143 0,217 –6,1 –3,6 6,7
Luxemburg 0,157 0,148 0,203 0,147 0,137 0,213 –6,1 –7,3 4,8
Slowenien 0,157 0,148 0,042 0,104 0,100 0,093 –34,0 –32,7 119,5
Zypern 0,067 0,068 0,111 0,070 0,072 0,047 4,1 4,5 –57,4
Malta 0,000 0,000 0,039 0,060 0,057 0,036 + ∞ + ∞ –8,7

EU ohne Euroraum
Vereinigtes Königreich 4,213 4,201 4,174 7,274 5,138 3,044 72,7 22,3 –27,1
Schweden 1,235 1,123 0,819 0,162 0,908 1,611 –86,9 –19,1 96,8
Dänemark 0,826 0,599 0,819 0,162 0,678 1,113 –80,4 13,4 35,9
Polen 0,000 0,803 1,028 0,162 0,567 0,939 + ∞ –29,3 –8,6
Ungarn 0,318 0,320 0,425 0,162 0,352 0,621 –49,2 10,0 46,2
Rumänien 0,202 0,365 0,527 0,162 0,352 0,621 –19,8 –3,7 17,9
Tschechische Republik 0,318 0,320 0,365 0,162 0,345 0,610 –49,2 7,8 67,4
Bulgarien 0,202 0,226 0,353 0,162 0,206 0,333 –19,8 –9,0 –5,5
Litauen 0,071 0,153 0,000 0,162 0,088 0,171 128,3 –42,6 + ∞
Lettland 0,071 0,106 0,000 0,162 0,074 0,160 128,3 –30,3 + ∞
Estland 0,071 0,106 0,000 0,162 0,053 0,082 128,3 –50,0 + ∞

Quelle: Eigene Berechnungen.
1 US-amerikanische und Euroraum-Stimmrechtsgruppe haben gleich viele Stimmen.
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 gleichen Lage wäre wie die USA heute 
und wichtige IWF-Entscheidungen, die 
eine Mehrheit von 85 % erfordern, 
 blockieren könnte. Darüber hinaus 
hätte die EU-EAC dann die gleiche 
Stimmmacht wie die USA, das heißt 
weit aus mehr Stimmmacht, als ihrem 
Stimmrechtsanteil entspricht. Die EU-
EAC und die USC könnten schließlich 
bei entsprechendem Einvernehmen Ent-
scheidungen mit einer 70-Prozent-Mehr-
heit blockieren, bzw. zusammen mit 
einem dritten großen Land (wie  Japan) 
IWF-Entscheidungen bestimmen, für 
die eine 50-Prozent-Mehrheit erforder-
lich ist. 

Aus länderspezifischer Sicht ist fest-
zuhalten, dass kleinere Euroraum-Län-
der bei gewöhnlichen Entscheidungen, 
die den Großteil der IWF-Entschei-
dungen ausmachen, ihre Stimmmacht 
in der vorgeschlagenen Zusammenset-
zung gegenüber der derzeitigen Zusam-
mensetzung erhöhen könnten. Zu be-
achten ist allerdings, dass diese Schluss-
folgerungen auf Kalkulationen mit dem 
SSI beruhen, der hier für die Messung 
der Stimmmacht bevorzugt wird.

4.3  Stimmmachtverteilung im 
Gouverneursrat

Die Veränderungen der Stimmmacht-
verhältnisse im Gouverneursrat wur-
den in der empirischen Literatur be-
reits mehrfach analysiert, etwa bei 
Ahearne et al. (2006a, 2006b) sowie 
Leech und Leech (2005).30 Leech und 
Leech (2005) berechnen Stimmmacht-
indizes für eine Gruppe bestehend aus 
den Euro-12- bzw. EU-25-Mitglied-
staaten. Die Stimmmacht  jedes Landes 

wird auf  Basis des PI zweistufig bzw. 
indirekt gemessen. Für die Entschei-
dungsfindung innerhalb der Gruppe 
werden verschiedene Maße verwendet, 
wie der IWF-Stimmrechtsanteil mit 
einfacher Mehrheit und das System der 
quali fizierten Mehrheiten nach dem 
Ver-trag von Nizza (EU-25). Werden 
IWF-Stimm rechtsanteile zugrundege-
legt, ge winnen alle Euro-12- und alle 
EU-25-Mitgliedstaaten im Vergleich 
zum Status quo an Stimmmacht. Ver-
wendet man die Anteile im Europä-
ischen Rat, würden die größeren EU-
25-Mitgliedstaaten deutlich an Stimm-
macht verlieren und die kleineren EU-
25-Mitgliedstaaten gewinnen. Kurz ge-
sagt liegt dies am Entscheidungsfin-
dungssystem nach dem Vertrag von 
Nizza. Dieses verhindert, dass alle EU-
25-Mitgliedstaaten im Gouverneursrat 
des IWF an Stimmmacht gewinnen. 
Leech und Leech (2005, S. 268) behaup-
ten, dass „die derzeit mächtigsten Länder 
im IWF alle sehr viel Macht verlieren“.

Ahearne et al. (2006a, 2000b) ver-
wenden den gleichen Stimmmacht-
index (PI) wie Leech und Leech (2005) 
und argumentieren daher ganz ähnlich. 
Während die Entscheidungsfindung in 
den EU-Mitgliedstaaten von den Stim-
men im Europäischen Rat bestimmt 
wird, würden nach ihren Berech-
nungen einige wenige größere und alle 
kleineren EU-Mitgliedstaaten von einer 
gemeinsamen EU-Vertretung profitie-
ren, die meisten größeren und einige 
mittelgroße Mitgliedstaaten jedoch an 
Stimmmacht verlieren.

Im Anschluss werden die Ergeb-
nisse der vorliegenden Analyse der 

30 Leech und Leech (2005) sowie Ahearne et al. (2006a, 2006b) verwenden die alte Quotenformel mit der derzei-
tigen Stimmrechtsgruppenstruktur von 24 Sitzen. Um ein unrealistisches Szenario zu vermeiden, in dem das EU-
Stimmengewicht jenes der USA übertrifft, schlagen sie zusätzlich eine gleichmäßige Neuverteilung der „über-
schüssigen“ EU-Stimmrechte auf alle anderen IWF-Mitgliedstaaten vor. Unter dieser „realistischen“ Annahme 
würde die nominelle Gesamtstimmmacht der europäischen Länder im Vergleich zur derzeitigen Situation um ein 
Drittel sinken. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die EU-Mitgliedstaaten bereit wären, eine derart drastische
Kürzung ihrer Stimmrechte hinzunehmen.
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Stimmmachtverhältnisse präsentiert. 
Es werden zwei unterschiedliche Ent-
scheidungsfindungssysteme angewen-
det, die derzeitigen IWF-Stimmrechts-
anteile und die auf den Stimmen im 

 Europäischen Rat basierenden Ent-
scheidungsregeln nach dem Vertrag von 
Nizza.31 Algaba et al. (2003) zeigen, 
dass die beim Gipfel in Nizza verab-
schiedeten Entscheidungsregeln mit 

Tabelle 7

Stimmrechtsanteile und Stimmmacht im IWF-Gouverneursrat nach Penrose-Banzhaf 
Entscheidungsregel in Gruppe der EU-Mitgliedstaaten basierend auf IWF-Stimmrechtsanteilen 

184 Länder im Gouverneursrat (Status quo)1 169 Länder im Gouverneursrat 
(Vorschlag)2

Relativer Machtgewinn 
bzw. -verlust

Stimrechts-
anteil

Stimmmacht
Penrose-Index

indirekte Stimmmacht 
Penrose-Index

Mehrheitserfordernis Mehrheitserfordernis Mehrheitserfordernis

50 70 85 50 70 85 50 70

in %

Euroraum 22,398
Deutschland 5,822 0,162 0,039 0,000 0,303 0,062 0,000 86,4 56,8
Frankreich 4,300 0,122 0,031 0,000 0,185 0,052 0,000 51,4 66,4
Italien 3,164 0,090 0,023 0,000 0,146 0,034 0,000 61,8 46,7
Niederlande 2,083 0,060 0,016 0,000 0,086 0,022 0,000 43,8 38,3
Belgien 1,861 0,053 0,014 0,000 0,077 0,020 0,000 44,0 41,6
Spanien 1,630 0,047 0,012 0,000 0,068 0,017 0,000 46,4 40,8
Österreich 0,870 0,025 0,007 0,000 0,039 0,009 0,000 56,8 36,6
Finnland 0,532 0,015 0,004 0,000 0,023 0,006 0,000 48,9 39,2
Irland 0,530 0,015 0,004 0,000 0,023 0,006 0,000 49,5 38,3
Griechenland 0,468 0,013 0,004 0,000 0,020 0,005 0,000 46,3 39,9
Portugal 0,439 0,013 0,003 0,000 0,019 0,005 0,000 48,1 39,6
Slowakei 0,200 0,006 0,002 0,000 0,009 0,002 0,000 49,5 38,7
Luxemburg 0,196 0,006 0,001 0,000 0,009 0,002 0,000 52,2 38,0
Slowenien 0,139 0,004 0,001 0,000 0,006 0,001 0,000 40,1 36,3
Zypern 0,093 0,003 0,001 0,000 0,004 0,001 0,000 50,9 41,6
Malta 0,070 0,002 0,001 0,000 0,003 0,001 0,000 71,7 36,1

EU ohne Euroraum 8,617
Vereinigtes Königreich 4,300 0,122 0,031 0,000 0,295 0,095 0,000 141,5 207,7
Schweden 0,982 0,028 0,007 0,000 0,001 0,031 0,000 –98,0 321,0
Dänemark 0,782 0,022 0,006 0,000 0,001 0,023 0,000 –97,4 291,7
Polen 0,701 0,020 0,005 0,000 0,001 0,020 0,000 –97,1 275,8
Ungarn 0,443 0,013 0,003 0,000 0,001 0,013 0,000 –95,5 277,7
Rumänien 0,439 0,013 0,003 0,000 0,001 0,013 0,000 –95,4 280,6
Tschechische Republik 0,428 0,012 0,003 0,000 0,001 0,012 0,000 –95,3 282,1
Bulgarien 0,284 0,008 0,002 0,000 0,001 0,008 0,000 –92,9 250,2
Litauen 0,103 0,003 0,001 0,000 0,001 0,003 0,000 –80,5 314,7
Lettland 0,086 0,002 0,001 0,000 0,001 0,003 0,000 –76,7 312,2
Estland 0,067 0,002 0,001 0,000 0,001 0,002 0,000 –70,1 270,8

Quelle: Eigene Berechnungen.
1 186 IWF-Mitgliedstaaten, ausgenommen Zimbabwe und die Republik Kosovo.
2 Unter der Annahme, dass die 27 EU-Mitgliedstaaten durch zwei vollwertige IWF-Mitglieder vertreten sind – den „Euroraum“ und die „EU ohne Euroraum“.

31 Der Europäische Rat von Nizza hat im Dezember 2000 zwei Entscheidungsregeln verabschiedet. Die Regeln sind 
enthalten im „Vertrag von Nizza zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Grün-
Der Europäische Rat von Nizza hat im Dezember 2000 zwei Entscheidungsregeln verabschiedet. Die Regeln sind 
enthalten im „Vertrag von Nizza zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Grün-
Der Europäische Rat von Nizza hat im Dezember 2000 zwei Entscheidungsregeln verabschiedet. Die Regeln sind 

dung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte“, vor allem in 
 Abschnitt 21, „Erklärung zur Erweiterung der Europäischen Union und der Erklärung zur Schwelle für die 
 qualifizierte Mehrheit und zur Zahl der Stimmen für die Sperrminorität in einer erweiterten Union“, 2001.
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dreifacher Mehrheit im Wesentlichen 
einem Mehrheitserfordernis auf Basis 
der Stimmen des Europäischen Rats 
mit einfacher Mehrheit entsprechen. 
Die für eine Entscheidung nach dem 
Vertrag von Nizza grundsätzlich erfor-
derliche Bevölkerungsmehrheit würde 
die Stimmmacht der EU-Mitglied-
staaten nicht verändern. 

Auch in der Stimmmachtanalyse 
des Gouverneursrats werden drei 
Mehrheitsregeln (50 %, 70 % und 85 %) 
berücksichtigt und zwei verschiedene 
Indizes – der PI (absoluter PBI) und der 
SSI – berechnet. Die vorliegende  Studie 
unterscheidet sich jedoch von den bis-
herigen, bereits erwähnten empirischen 
Arbeiten in einem wichtigen institutio-

Tabelle 8

Stimmrechtsanteile und Stimmmacht im IWF-Gouverneursrat nach Penrose-Banzhaf
Entscheidungsregel in Gruppe der EU-Mitgliedstaaten basierend auf Stimmrechtsanteilen im EU-Rat

184 Länder im Gouverneursrat (Status quo)1 169 Länder im Gouverneursrat 
(Vorschlag)2

Relativer Machtgewinn 
bzw. -verlust

Stimrechts-
anteil

Stimmmacht
Penrose-Index

indirekte Stimmmacht
Penrose-Index

Mehrheitserfordernis Mehrheitserfordernis Mehrheitserfordernis

50 70 85 50 70 85 50 70

in %

Euroraum 22,398
Deutschland 5,822 0,162 0,039 0,000 0,055 0,021 0,000 –65,9 –45,8
Frankreich 4,300 0,122 0,031 0,000 0,055 0,021 0,000 –54,7 –31,4
Italien 3,164 0,090 0,023 0,000 0,055 0,021 0,000 –38,8 –9,3
Niederlande 2,083 0,060 0,016 0,000 0,027 0,010 0,000 –55,2 –34,5
Belgien 1,861 0,053 0,014 0,000 0,024 0,009 0,000 –54,1 –33,1
Spanien 1,630 0,047 0,012 0,000 0,052 0,020 0,000 12,3 63,6
Österreich 0,870 0,025 0,007 0,000 0,021 0,008 0,000 –16,3 21,4
Finnland 0,532 0,015 0,004 0,000 0,014 0,006 0,000 –5,2 37,4
Irland 0,530 0,015 0,004 0,000 0,014 0,006 0,000 –4,7 38,1
Griechenland 0,468 0,013 0,004 0,000 0,024 0,009 0,000 82,1 164,0
Portugal 0,439 0,013 0,003 0,000 0,024 0,009 0,000 94,0 181,1
Slowakei 0,200 0,006 0,002 0,000 0,014 0,006 0,000 152,6 265,9
Luxemburg 0,196 0,006 0,001 0,000 0,009 0,003 0,000 53,0 121,6
Slowenien 0,139 0,004 0,001 0,000 0,009 0,003 0,000 115,8 212,7
Zypern 0,093 0,003 0,001 0,000 0,009 0,003 0,000 223,8 369,2
Malta 0,070 0,002 0,001 0,000 0,006 0,002 0,000 186,9 315,3

EU ohne Euroraum 8,617
Vereinigtes Königreich 4,300 0,122 0,031 0,000 0,057 0,027 0,000 –53,2 –13,5
Schweden 0,982 0,028 0,007 0,000 0,023 0,011 0,000 –20,1 41,5
Dänemark 0,782 0,022 0,006 0,000 0,015 0,007 0,000 –33,1 18,4
Polen 0,701 0,020 0,005 0,000 0,055 0,026 0,000 175,3 387,5
Ungarn 0,443 0,013 0,003 0,000 0,027 0,013 0,000 113,5 277,7
Rumänien 0,439 0,013 0,003 0,000 0,031 0,015 0,000 147,1 337,2
Tschechische Republik 0,428 0,012 0,003 0,000 0,027 0,013 0,000 120,7 290,5
Bulgarien 0,284 0,008 0,002 0,000 0,023 0,011 0,000 175,7 387,7
Litauen 0,103 0,003 0,001 0,000 0,015 0,007 0,000 407,8 798,4
Lettland 0,086 0,002 0,001 0,000 0,008 0,004 0,000 226,1 477,0
Estland 0,067 0,002 0,001 0,000 0,008 0,004 0,000 319,1 641,6

Quelle: Eigene Berechnungen.
1 186 IWF-Mitgliedstaaten, ausgenommen Zimbabwe und die Republik Kosovo.
2 Unter der Annahme, dass die 27 EU-Mitgliedstaaten durch zwei vollwertige IWF-Mitglieder vertreten sind – den „Euroraum“ und die „EU ohne Euroraum“.
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nellen Aspekt. Eine Zusammenlegung 
der 27 EU-Mitgliedstaaten in zwei
Gruppen – einer Euroraum-Gruppe mit 
derzeit 16 Mitgliedern und einer Grup pe 
der restlichen EU-Staaten mit derzeit 
11 Mitgliedern – erscheint unabdingbar, 
um den unterschiedlichen Interessen 
innerhalb der EU gerecht zu werden. 

Die mit dem PI erzielten Resultate 
reflektieren die Ergebnisse von Leech 
und Leech (2005) sowie Ahearne et al. 

(2006a, 2006b); die Ergebnisse sind 
ohne weiteren Kommentar in den 
 Tabellen 7 und 8 dargestellt. Wie bereits 
erwähnt, wird dem SSI als geeigneteres 
Maß für Veränderungen der Stimm-
machtverhältnisse der Vorzug gegeben. 
Daher liegt der Schwerpunkt auf den 
mit dem SSI erzielten Ergebnissen 
 (Tabellen 9 und 10), die den PI-basier-
ten Ergebnissen in den zuvor erwähnten 
Arbeiten teilweise widersprechen.

Tabelle 9

Stimmrechtsanteile und Stimmmacht im IWF-Gouverneursrat nach Shapley-Shubik
Entscheidungsregel in Gruppe der EU-Mitgliedstaaten basierend auf IWF-Stimmrechtsanteilen

184 Länder im Gouverneursrat (Status quo)1 169 Länder im Gouverneursrat 
(Vorschlag)2

Relativer Machtgewinn bzw. 
-verlust

Stimm-
rechts-
anteil

Stimmmacht indirekte Stimmmacht

Mehrheitserfordernis Mehrheitserfordernis Mehrheitserfordernis

50 70 85 50 70 85 50 70 85

in %

Euroraum 22,398
Deutschland 5,822 5,816 5,816 6,034 5,903 5,673 5,209 1,5 –2,5 –13,7
Frankreich 4,300 4,230 4,231 4,326 3,750 3,853 5,209 –11,3 –8,9 20,4
Italien 3,164 3,079 3,079 3,118 2,773 2,492 3,479 –9,9 –19,1 11,6
Niederlande 2,083 2,006 2,006 2,015 1,663 1,727 1,664 –17,1 –13,9 –17,4
Belgien 1,861 1,789 1,789 1,794 1,491 1,540 1,469 –16,6 –13,9 –18,1
Spanien 1,630 1,563 1,563 1,565 1,319 1,361 1,315 –15,6 –12,9 –16,0
Österreich 0,870 0,829 0,829 0,825 0,700 0,750 0,693 –15,5 –9,6 –16,0
Finnland 0,532 0,506 0,506 0,502 0,416 0,447 0,398 –17,8 –11,5 –20,7
Irland 0,530 0,503 0,503 0,500 0,416 0,443 0,397 –17,4 –11,9 –20,5
Griechenland 0,468 0,444 0,444 0,441 0,364 0,404 0,371 –18,1 –9,1 –15,9
Portugal 0,439 0,417 0,417 0,414 0,344 0,385 0,356 –17,4 –7,6 –13,9
Slowakei 0,200 0,189 0,189 0,188 0,158 0,153 0,221 –16,4 –19,0 18,1
Luxemburg 0,196 0,186 0,186 0,184 0,158 0,147 0,217 –14,9 –20,8 18,1
Slowenien 0,139 0,132 0,132 0,131 0,111 0,107 0,095 –15,6 –18,8 –27,4
Zypern 0,093 0,088 0,088 0,087 0,075 0,077 0,048 –14,7 –12,4 –44,8
Malta 0,070 0,067 0,067 0,066 0,064 0,061 0,037 –4,1 –8,8 –44,3

EU ohne Euroraum 8,617
Vereinigtes Königreich 4,300 4,230 4,231 4,326 7,468 5,261 3,247 76,5 24,4 –24,9
Schweden 0,982 0,937 0,937 0,933 0,166 0,930 1,719 –82,3 –0,8 84,2
Dänemark 0,782 0,744 0,744 0,741 0,166 0,695 1,187 –77,7 –6,7 60,3
Polen 0,701 0,667 0,667 0,663 0,166 0,581 1,002 –75,1 –12,9 51,0
Ungarn 0,443 0,420 0,420 0,417 0,166 0,360 0,663 –60,5 –14,3 59,0
Rumänien 0,439 0,417 0,417 0,414 0,166 0,360 0,663 –60,2 –13,6 60,2
Tschechische Republik 0,428 0,406 0,406 0,403 0,166 0,353 0,651 –59,2 –13,1 61,4
Bulgarien 0,284 0,270 0,270 0,267 0,166 0,211 0,356 –38,4 –21,8 33,1
Litauen 0,103 0,097 0,097 0,097 0,166 0,090 0,182 70,4 –8,0 88,9
Lettland 0,086 0,082 0,082 0,081 0,166 0,075 0,170 103,1 –7,7 110,7
Estland 0,067 0,064 0,064 0,063 0,166 0,054 0,088 161,4 –14,9 39,5

Quelle: Eigene Berechnungen.
1 186 IWF-Mitgliedstaaten, ausgenommen Zimbabwe und die Republik Kosovo.
2 Unter der Annahme, dass die 27 EU-Mitgliedstaaten durch zwei vollwertige IWF-Mitglieder vertreten sind – den „Euroraum“ und die „EU ohne Euroraum“.
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Tabelle 9 zeigt die Ergebnisse der 
Stimmmachtverhältnisse bei der Ent-
scheidungsfindung auf Grundlage der 
IWF-Stimmrechtsanteile innerhalb der 
Gruppe der Mitgliedstaaten des Euro-
raums. Im Benchmark-Szenario (derzei-
tige Zusammensetzung) hat der Gou-
verneursrat 18432 Mitglieder. In der vor-
geschlagenen Zusammensetzung besteht 
der Gouverneursrat aus 169 Mitglie-
dern, wobei die Gruppe der Euroraum-
Länder und die Gruppe der restlichen 
EU-Mitgliedstaaten vollwertige IWF-
Mitglieder sind. Insgesamt verlieren die 
meisten der 27 EU-Mitgliedstaaten im 
Vergleich zur derzeitigen Zusammen-
setzung an Stimmmacht. Die Nicht-
Euro raum-Staaten bilden die einzige 
erwähnenswerte Ausnahme; bei einem 
Mehrheitserfordernis von 85 % gewin-
nen sie überwiegend an Stimmmacht.

Alternativ dazu wird angenommen, 
dass die Entscheidungen innerhalb der 
beiden Gruppen von EU-Mitglied-
staaten durch die Stimmrechte im 
Euro päischen Rat bestimmt werden 
 (Tabelle 10). In diesem Fall benötigen 
die Euroraum-Länder eine Mehrheit 
von 154 der 209 Stimmen und die 
Nicht-Euroraum-Staaten eine Mehrheit 
von 101 der 136 Stimmen des Euro-
päischen Rats (was in beiden Fällen 
einem Mehrheitserfordernis von 73,9 % 
entspricht). Im Vergleich zu der auf den 
IWF-Stimmrechtsanteilen beruhenden 
Entscheidungsregel differieren die Er-
gebnisse wesentlich: Bei allen Mehr-
heitserfordernissen (50 %, 70 %, 85 %) 
verlieren die meisten größeren Euro-
raum- und Nicht-Euroraum-Staaten, 
während alle kleineren EU-Mitglied-
staaten an Stimmmacht gewinnen. 

Fasst man die Ergebnisse der Ana-
lyse der Stimmmachtverhältnisse im 

Gouverneursrat kurz zusammen, be-
steht für alle 27 EU-Mitgliedstaaten 
kein zwingender Grund, ihre Vertre-
tung im Gouverneursrat zusammenzu-
legen, wenn die Entscheidungsfindung 
innerhalb der Gruppe auf den Stimm-
rechtsanteilen im IWF basiert. In 
 diesem Fall würden alle EU-Mitglied-
staaten gegenüber dem Status quo an 
Stimmmacht verlieren. Beruht die 
 Entscheidungsfindung innerhalb der 
Gruppe jedoch auf den Stimmen im 
Europäischen Rat, würden besonders 
die kleineren EU-Staaten an Stimm-
macht gewinnen. Die länderspezifische 
Analyse soll jedoch, analog zur 
 Betrachtung des Exekutivdirektoriums, 
auch hier nicht den Blick auf die Ge-
samtperspektive verstellen, wonach die 
EU-Mitgliedstaaten – verglichen mit 
dem Status quo – als gemeinsamer 
Block im Gouverneursrat größeren 
Einfluss auf die Entscheidungsfindung 
im IWF hätten.

5  Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

Ausgangspunkt für die vorliegende 
 Studie ist die Frage, welche Auswir-
kungen eine gemeinsame EU-Vertre-
tung beim IWF hätte. Für die Zwecke 
dieser Analyse werden die 27 EU-Mit-
gliedstaaten in zwei Stimmrechtsgrup-
pen aufgeteilt, in eine Euroraum-
Stimmrechtsgruppe (EU-EAC) und 
eine Stimmrechtsgruppe der restlichen 
EU-Staaten (EU-NonEAC). Aus Grün-
den der politischen Machbarkeit wird 
der Stimmrechtsanteil der EU-EAC 
 reduziert und dem US-Stimmrechts-
anteil (USC) angeglichen. Für die 
 Analyse der Stimmmachtverhältnisse 
 werden der Penrose-Banzhaf-Stimm-
machtindex und der Shapley-Shubik-

32 Die Stimmrechte von Zimbabwe wurden mit 6. Juni 2003 ausgesetzt. Die Republik Kosovo wurde am 29. Juni 
2009 das 186. Mitglied des IWF.
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Stimmmachtindex herangezogen. Die 
Ergebnisse der Stimmmachtanalyse sind 
prinzipiell mit Vorsicht zu interpretie-
ren, da Beschlüsse in den Entschei-
dungsgremien des IWF in der Regel 
durch Konsens erfolgen und nur in 
 wenigen Fällen formale Abstimmungen 
stattfinden. Die konsensusorientierte 
Tradition des IWF zeigt sich nicht nur 
in den entsprechenden IWF-Bestim-
mungen (By-Laws, Rules and Regula-

tions), sondern auch darin, dass zur 
Entscheidungsfindung innerhalb der 
Stimmrechtsgruppen keine verpflicht-
enden Vorschriften bestehen, sondern 
die betreffenden Direktoren z. B. an-
lässlich der Diskussion im Direktorium 
Spielraum haben, die Interessen der 
einzelnen Mitglieder ihrer Stimm-
rechtsgruppen zu dokumentieren. 

In der empirischen Literatur über 
die Analyse der Stimmmachtverhält-

Tabelle 10

Stimmrechtsanteile und Stimmmacht im IWF-Gouverneursrat nach Shapley-Shubik
Entscheidungsregel in Gruppe der EU-Mitgliedstaaten basierend auf Stimmrechtsanteilen im EU-Rat 

184 Länder im Gouverneursrat (Status quo)1 169 Länder im Gouverneursrat 
(Vorschlag)2

Relativer Machtgewinn bzw. 
-verlust

Stimm-
rechts-
anteil

Stimmmacht indirekte Stimmmacht

Mehrheitserfordernis Mehrheitserfordernis Mehrheitserfordernis

50 70 85 50 70 85 50 70 85

in %

Euroraum 22,398
Deutschland 5,822 5,816 5,816 6,034 2,943 2,930 3,163 –49,4 –49,6 –47,6
Frankreich 4,300 4,230 4,231 4,326 2,943 2,930 3,163 –30,4 –30,7 –26,9
Italien 3,164 3,079 3,079 3,118 2,943 2,930 3,163 –4,4 –4,8 1,5
Niederlande 2,083 2,006 2,006 2,015 1,165 1,160 1,253 –41,9 –42,2 –37,8
Belgien 1,861 1,789 1,789 1,794 1,033 1,028 1,110 –42,3 –42,5 –38,1
Spanien 1,630 1,563 1,563 1,565 2,782 2,770 2,990 78,0 77,2 91,1
Österreich 0,870 0,829 0,829 0,825 0,846 0,842 0,909 2,0 1,6 10,1
Finnland 0,532 0,506 0,506 0,502 0,575 0,572 0,618 13,7 13,2 23,0
Irland 0,530 0,503 0,503 0,500 0,575 0,572 0,618 14,2 13,7 23,6
Griechenland 0,468 0,444 0,444 0,441 1,033 1,028 1,110 132,4 131,5 151,7
Portugal 0,439 0,417 0,417 0,414 1,033 1,028 1,110 147,7 146,6 168,2
Slowakei 0,200 0,189 0,189 0,188 0,575 0,572 0,618 203,8 202,5 229,5
Luxemburg 0,196 0,186 0,186 0,184 0,342 0,341 0,368 84,1 83,3 99,7
Slowenien 0,139 0,132 0,132 0,131 0,342 0,341 0,368 159,8 158,7 181,8
Zypern 0,093 0,088 0,088 0,087 0,342 0,341 0,368 290,2 288,5 323,2
Malta 0,070 0,067 0,067 0,066 0,234 0,233 0,252 251,6 250,1 281,9

EU ohne Euroraum 8,617
Vereinigtes Königreich 4,300 4,230 4,231 4,326 1,765 1,734 1,920 –58,3 –59,0 –55,6
Schweden 0,982 0,937 0,937 0,933 0,695 0,683 0,756 –25,8 –27,1 –19,0
Dänemark 0,782 0,744 0,744 0,741 0,464 0,455 0,504 –37,7 –38,8 –31,9
Polen 0,701 0,667 0,667 0,663 1,712 1,682 1,861 156,6 152,1 180,7
Ungarn 0,443 0,420 0,420 0,417 0,838 0,823 0,911 99,5 96,0 118,6
Rumänien 0,439 0,417 0,417 0,414 0,963 0,946 1,047 130,9 126,8 153,0
Tschechische Republik 0,428 0,406 0,406 0,403 0,838 0,823 0,911 106,2 102,6 125,9
Bulgarien 0,284 0,270 0,270 0,267 0,695 0,683 0,756 158,0 153,5 183,0
Litauen 0,103 0,097 0,097 0,097 0,464 0,455 0,504 375,9 367,6 422,4
Lettland 0,086 0,082 0,082 0,081 0,250 0,245 0,271 205,5 200,1 235,5
Estland 0,067 0,064 0,064 0,063 0,250 0,245 0,271 293,0 286,1 331,5

Quelle: Eigene Berechnungen.
1 186 IWF-Mitgliedstaaten, ausgenommen Zimbabwe und die Republik Kosovo.
2 Unter der Annahme, dass die 27 EU-Mitgliedstaaten durch zwei vollwertige IWF-Mitglieder vertreten sind – den „Euroraum“ und die „EU ohne Euroraum“.
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nisse im IWF basieren die Ergebnisse 
zum Exekutivdirektorium in erster 
 Linie auf dem PBI. Die auf der neuen 
Quotenformel basierenden und alle 
nunmehrigen 27 EU-Staaten umfas-
senden Ergebnisse bestätigen die auf 
dem PBI beruhenden bisherigen Resul-
tate in der Literatur, wonach die 
Stimmmacht der beiden großen Stimm-
rechtsgruppen (USC und EAC) höher 
als die Summe ihrer Stimmrechtsan-
teile ist. Umgekehrt verfügen die 
 übrigen, kleineren Stimmrechtsgruppen 
gemessen an ihren jeweiligen Stimm-
rechtsanteilen über eine verhältnismä-
ßig geringere Stimmmacht. Bei Mehr-
heitserfordernissen über 67 % divergie-
ren der PBI und der SSI zunehmend. 
Am deutlichsten sichtbar wird der 
 Unterschied bei der qualifizierten 
Mehrheit von 85 %, bei der der PBI 
 bereits drastisch gesunken, der SSI 
 hingegen relativ konstant geblieben ist. 
Aus theoretischen Gründen und empi-
rischer Plausibilität wird den Ergeb-
nissen auf Basis des SSI der Vorzug 
 gegeben. 

Die Stimmmachtergebnisse einer 
gemeinsamen EU-Vertretung im Gou-
verneursrat hängen sowohl von den 
Entscheidungsregeln zwischen den EU-
Mitgliedstaaten als auch vom verwen-
deten Stimmmachtindex ab. Nach dem 
PBI bestätigen die Ergebnisse der vor-
liegenden Studie die Angaben der auf 
dem PBI basierenden empirischen Lite-
ratur. Bei Anwendung des SSI zeigt sich 
jedoch ein ganz anderes Bild. Wird die-
ser Stimmmachtindex bevorzugt und 
basiert die Entscheidungsfindung in-
nerhalb der Gruppe auf den IWF-
Stimmrechtsanteilen, gibt es für kaum 
einen der 27 EU-Mitgliedstaaten einen 
triftigen Grund, die Zusammenlegung 
der EU-Vertretung im Gouverneursrat 
anzustreben. In diesem Fall würden 
alle EU-Mitgliedstaaten im Vergleich 
zum Status quo an Stimmmacht verlie-

ren. Bestimmt hingegen die Stimmver-
teilung innerhalb des Europäischen 
Rats auch die Entscheidungsfindung 
 einer gemeinsamen EU-Vertretung 
beim IWF, dann würden vor allem 
kleinere EU-Mitgliedstaaten an Stimm-
macht gewinnen und hätten daher 
 einen Anreiz, eine solche gemeinsame 
Vertretung zu forcieren. Die länderspe-
zifische Analyse soll jedoch nicht den 
Blick auf die Gesamtperspektive ver-
stellen, wonach – analog zu den Ergeb-
nissen für das Exekutivdirektorium – 
die EU-Mitgliedstaaten als gemeinsamer 
Block im Gouverneursrat größeren 
Einfluss auf die Entscheidungsfindung 
im IWF hätten als beim Status quo.

Wie die USA hätte auch eine ge-
meinsame Euroraum-Vertretung mehr 
Stimmmacht, als ihrem Stimmrechts-
anteil entspricht, selbst wenn dieser auf 
das Ausmaß des US-Anteils gekürzt 
wird. Derzeit haben alle Stimmrechts-
gruppen, in denen EU-Mitgliedstaaten 
vertreten sind, eine im Verhältnis zu 
ihren Stimmrechtsanteilen geringere 
Stimmmacht. Darüber hinaus ist – ge-
messen an der relativen Höhe ihrer 
Stimmrechte – der Einfluss der EU-
Mitgliedstaaten (Euroraum und Nicht-
Euroraum) auf die Entscheidungsfin-
dung innerhalb der jeweiligen Stimm-
rechtsgruppe aufgrund der gemischten 
Stimmrechtsgruppenstruktur heterogen 
und in manchen Fällen gering. Durch 
eine Konsolidierung der EU-Vertre-
tung beim IWF könnte die EU bzw. 
der Euroraum im IWF als zweiter 
 Global Player mit beispielsweise gleichen 
Vetomöglichkeiten wie die USA agie-
ren. Insbesondere könnten Interessen 
des Euroraums gebündelt und der Euro-
raum somit auf globaler Ebene gestärkt 
werden.

Es wird jedoch stark von der (zukünf-
tigen) Gestaltung des Entscheidungs-
findungsprozesses innerhalb der EU-
Stimmrechtsgruppen abhängen, ob die 
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einzelnen EU-Mitgliedstaaten (Euro-
raum und Nicht-Euroraum) zu einer 
gemeinsamen Vertretung beim IWF 
bereit sind. Auch verschiedene Aspekte 
einer Sperrminorität könnten im Rah-

men einer möglichen Konsolidierung 
der EU-Vertretung relevant werden. 
Dieses Thema bleibt jedoch einer 
 weiteren Analyse vorbehalten.
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Abkürzungen

A-SIT Zentrum für sichere 
 Informationstechnologie – Austria
ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
A-Trust A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssysteme
 im elektronischen Datenverkehr GmbH
ATX Austrian Traded Index
BCBS Basel Committee on Banking Supervision
 (Basler Ausschuss für Bankenaufsicht)
BFG Bundesfinanzgesetz
BGBl. Bundesgesetzblatt
BHG Bundeshaushaltsgesetz
BIP Bruttoinlandsprodukt
BIZ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
BMF Bundesministerium für Finanzen
BNP Bruttonationalprodukt
BSC Banking Supervision Committee
BVA Bundesvoranschlag
B-VG Bundes-Verfassungsgesetz
BWA Bundes-Wertpapieraufsicht
BWG Bankwesengesetz
CACs Collective Action Clauses
CEBS Committee of European Banking Supervisors (EU)
CEE Zentral- und Osteuropa
CESEE Zentral-, Ost- und Südosteuropa
CESR Committee of European Securities Regulators
EBA Euro Banking Association
EBRD European Bank for Reconstruction and
 Development (Europäische Bank für 
 Wiederaufbau und Entwicklung)
ECOFIN-Rat Economic and Finance Ministers Council (EU)
 (Rat der Wirtschafts- und Finanzminister der EU)
EFTA European Free Trade Association
 (Europäische Freihandelsassoziation)
EG Europäische Gemeinschaft
EG V EG-Vertrag
EIB Europäische Investitionsbank
EONIA Euro OverNight Index Average
ERP European Recovery Program
ESAF Ergänzende/Erweiterte 
 Strukturanpassungsfazilität
ESRI Economic and Social Research Institute (Dublin)
ESVG Europäisches System 
 Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
ESZB Europäisches System der Zentralbanken
EU Europäische Union
EURIBOR Euro Interbank Offered Rate
Eurostat Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaft
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
EWS Europäisches Währungssystem
EZB Europäische Zentralbank
FATF Financial Action Task Force on Money Laundering
Fed Federal Reserve System (USA)
FMA Finanzmarktaufsicht
FMABG Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz
FOMC Federal Open Market Committee (USA)
FSAP Financial Sector Assessment Program
GAB General Arrangements to Borrow
GATS General Agreement on Trade in Services
GFR Gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrechnung
GSA GELDSERVICE AUSTRIA
 Logistik für Wertgestionierung und 
 Transportkoordination G.m.b.H.
GUS Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
HGB Handelsgesetzbuch
HIPC Heavily Indebted Poor Countries
HOAM.AT Home Accounting Module Austria
HVPI Harmonisierter Verbraucherpreisindex

IBRD International Bank for Reconstruction 
 and Development (Internationale Bank für
 Wiederaufbau und Entwicklung, Weltbank)
IDB Inter-American Development Bank
 (Interamerikanische Entwicklungsbank)
IFES Institut für Empirische Sozialforschung
ifo ifo Institut für Wirtschaftsforschung
IHS Institut für Höhere Studien und 
 Wissenschaftliche Forschung
IIF Institute of International Finance
IKT Informations- und Kommunikationstechnologie
ISO International Organization for Standardization
IVP Internationale Vermögensposition
IWF Internationaler Währungsfonds 
 (International Monetary Fund)
IWI Industriewissenschaftliches Institut
JVI Joint Vienna Institute
KWG Kreditwesengesetz
LIBOR London Interbank Offered Rate
MFIs Monetäre Finanzinstitute
MoU Memorandum of Understanding
NACE Nomenclature générale des activités économiques 
 dans les communautés européennes
NBG Nationalbankgesetz
NZBen nationale Zentralbanken (EU-27)
OeBS Oesterreichische Banknoten- und 
 Sicherheitsdruck GmbH
OECD Organisation for Economic Co-operation and 
 Development (Organisation für wirtschaftliche 
 Zusammenarbeit und Entwicklung)
OeKB Oesterreichische Kontrollbank
OeNB Oesterreichische Nationalbank
OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries
 (Organisation Erdöl exportierender Länder)
ÖBFA Österreichische Bundesfinanzierungsagentur
 (Organisation Erdöl exportierender Länder)
ÖBFA Österreichische Bundesfinanzierungsagentur
 (Organisation Erdöl exportierender Länder)

ÖIAG Österreichische Industrieverwaltung-
ÖBFA Österreichische Bundesfinanzierungsagentur
ÖIAG Österreichische Industrieverwaltung-
ÖBFA Österreichische Bundesfinanzierungsagentur

 Aktiengesellschaft
ÖNACE Österreichische Version der statistischen 
 Aktiengesellschaft
ÖNACE Österreichische Version der statistischen 
 Aktiengesellschaft

 Systematik der  Wirtschaftszweige in der EU
ÖTOB Österreichische Termin- und Optionenbörse
 Systematik der  Wirtschaftszweige in der EU
ÖTOB Österreichische Termin- und Optionenbörse
 Systematik der  Wirtschaftszweige in der EU

RTGS Real Time Gross Settlement
SDRM Sovereign Debt Restructuring Mechanism
SEPA Single Euro Payments Area
STUZZA Studiengesellschaft für Zusammenarbeit 
 im Zahlungsverkehr G.m.b.H.
S.W.I.F.T. Society for Worldwide Interbank Financial 
 Telecommunication
SZR Sonderziehungsrecht
TARGET Trans-European Automated Real-time 
 Gross settlement Express Transfer
UNCTAD United Nations Conference on Trade and 
 Development (Konferenz der Vereinten Nationen
 über Handel und Entwicklung)
UNO United Nations Organization 
 (Organisation der Vereinten Nationen)
VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
VÖIG Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften
VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
VÖIG Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften
VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

VPI Verbraucherpreisindex
WBI Wiener Börse Index
WEF World Economic Forum (Weltwirtschaftsforum)
WFA Wirtschafts- und Finanzausschuss
WIFO Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung
wiiw Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche
WKM Wechselkursmechanismus
WKÖ Wirtschaftskammer Österreich
WTO World Trade Organization (Welthandelsorganisation)
WWU Wirtschafts- und Währungsunion
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x = Eintragung kann aus sachlichen Gründen nicht gemacht werden
. . = Angabe liegt zur Zeit der Berichterstattung nicht vor 
0 = Zahlenwert ist null oder kleiner als die Hälfte der ausgewiesenen Einheit

Rundungen können Rechendifferenzen ergeben.
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Geldpolitik & Wirtschaft vierteljährlich

Die auf Deutsch und Englisch erscheinende Quartalspublikation der OeNB analy-
siert die laufende Konjunkturentwicklung, bringt mittelfristige makro ökonomische 
Prognosen, veröffentlicht zentralbank- und wirtschaftspolitisch relevante Studien 
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Forschungsschwerpunkt der OeNB. Die Beiträge der vierteljährlich auf Englisch 
erscheinenden Publikation umfassen extern begutachtete empirische und theore-
tische Studien zur makrofinanziellen und monetären Integration sowie einschlä-
gige Länderanalysen und länderübergreifende Vergleiche.
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sind die Tabellen und Erläuterungen (jeweils deutsch und englisch) sowie ein zu-
sätzliches Datenangebot abrufbar. Im  Rahmen  dieser Serie erscheinen fallweise 
auch Sonderhefte, die spezielle  statistische Themen behandeln.
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Das quartalsweise im Internet erscheinende Research Update der Hauptabteilung 
Volkswirtschaft der OeNB informiert Kollegen aus anderen Zentralbanken oder 
internationalen Institutionen, Wirtschaftsforscher, politische Entscheidungsträger 
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mationen über Publikationen, Studien oder Working Papers sowie über Veranstal-
tungen (Konferenzen, Vorträge oder Workshops) des laufenden Quartals.Das 
 Research Update ist in englischer Sprache verfasst.
Näheres finden Sie unter www.oenb.at/research.update

Finanzmarktstabilitätsbericht halbjährlich

Der auf Deutsch und Englisch erscheinende Finanzmarktstabilitätsbericht umfasst 
zwei Teile: Der erste Abschnitt enthält eine regelmäßige Analyse finanzmarkt-
stabilitätsrelevanter Entwicklungen in Österreich und im internationalen Umfeld. 
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Workshop-Bände drei- bis viermal jährlich

Die im Jahr 2004 erstmals herausgegebenen Bände enthalten in der Regel die 
 Beiträge eines Workshops der OeNB. Im Rahmen dieser Workshops werden   geld- 
und wirtschaftspolitisch relevante Themen mit nationalen und inter nationalen 
Experten aus Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Medien eingehend disku-
tiert. Die Publikation erscheint großteils auf Englisch.

Working Papers etwa zehn Hefte jährlich

Die Working-Paper-Reihe der OeNB dient der Verbreitung und Diskussion von 
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Tagungsband zur Volkswirtschaftlichen Tagung jährlich

Die Volkswirtschaftliche Tagung der OeNB stellt eine Plattform für den inter-
nationalen Meinungs- und Informationsaustausch zu währungs-, wirtschafts- und 
finanz marktpolitischen Fragen zwischen Zentralbanken, wirtschaftspolitischen 
Entscheidungsträgern, Finanzmarktvertretern und der universitären Forschung 
dar. Der Konferenzband enthält alle Beiträge der Tagung.

Konferenzband zur Conference 
on European Economic Integration jährlich

Schwerpunkt der Conference on European Economic Integration (CEEI) der 
OeNB sind zentralbankrelevante Fragen im Zusammenhang mit Zentral-, Ost- 
und Südosteuropa und dem EU-Erweiterungsprozess. Der Konferenzband enthält 
Beiträge zur CEEI und erscheint auf Englisch in einem renommierten interna-
tionalen Verlag.
Näheres finden Sie unter http://ceec.oenb.at

Geschäftsbericht jährlich
In mehreren Kapiteln werden im Geschäftsbericht der OeNB die Geldpolitik, die 
Wirtschaftslage, neue Entwicklungen auf den Finanzmärkten im Allgemeinen und 
auf dem Gebiet der Finanzmarktaufsicht im Speziellen, die sich wandelnden Auf-
gaben der OeNB und ihre Rolle als internationaler Partner erörtert. Der Bericht 
enthält auch den Jahresabschluss der OeNB.

Wissensbilanz jährlich

Die Wissensbilanz beschreibt das intellektuelle Kapital der OeNB sowie dessen 
Einsatz in Geschäftsprozessen zur Erbringung der Leistungen. Sie stellt Zusammen-
hänge zwischen Human-, Beziehungs-, Struktur- und Innovationskapital dar und 
macht den Stellen wert einzelner Einflussfaktoren deutlich. Diese ganzheitliche Sicht-
weise ermög licht eine Standortbestimmung und eine wissensbasierte strategische 
Ausrichtung.
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Adressen
der Oesterreichischen Nationalbank

Postanschrift Telefon/ Fax/ E-Mail 
Hauptanstalt
Otto-Wagner-Platz 3 Postfach 61 Tel.: (+43-1) 404 20-6666
1090 Wien 1011 Wien Fax: (+43-1) 404 20-2399
Internet: www.oenb.at  E-Mail: oenb.info@oenb.at

Zweiganstalten

Zweiganstalt Österreich Nord
Coulinstraße 28  Postfach 346  Tel.: (+43-732) 65 26 11-0
4020 Linz 4021 Linz  Fax: (+43-732) 65 26 11-6399
  E-Mail: regionnord@oenb.at

Zweiganstalt Österreich Süd
Brockmanngasse 84  Postfach 8  Tel.: (+43-316) 81 81 81-0
8010 Graz 8018 Graz  Fax: (+43-316) 81 81 81-6799
  E-Mail: regionsued@oenb.at

Zweiganstalt Österreich West
Adamgasse 2  Adamgasse 2 Tel.: (+43-512) 594 73-0
6020 Innsbruck 6020 Innsbruck  Fax: (+43-512) 594 73-65996020 Innsbruck 6020 Innsbruck  Fax: (+43-512) 594 73-65996020 Innsbruck
  E-Mail: regionwest@oenb.at

Repräsentanzen

Repräsentanz London 
Oesterreichische Nationalbank   Tel.: (+44-20) 7623-6446
5th floor, 48 Gracechurch Street   Fax: (+44-20) 7623-6447
London EC3V 0EJ, Vereinigtes Königreich

Repräsentanz New York 
Oesterreichische Nationalbank   Tel.: (+1-212) 888-2334 
450 Park Avenue, Suite 1202   Fax: (+1-212) 888-2515
New York, N. Y. 10022, USA

Repräsentanz Brüssel 
Oesterreichische Nationalbank   Tel.: (+32-2) 285 48-41, 42, 43
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU  Fax: (+32-2) 285 48-48
Avenue de Cortenbergh 30   
B 1040 Brüssel, Belgien




